
 

 

AMANN die DachMarke GmbH, Industriestraße 1, A-6971 Hard - +43 5574 79301, info@amann-dachmarke.at, www.amann-dachmarke.at 

Sucoflex B – PVC Dachabdichtungsbahn 

 

Leistungserklärung DoP 

1. Produkt-Typ Sucoflex B 

2. Typ, Charge, Serie siehe Produktetikett 

3. Verwendungszweck Dachabdichtungsbahn 
Flachdach mechanisch fixiert 

4. Name des Herstellers  - 

5. Kontakt Bevollmächtigter AMANN die DachMarke GmbH 
Industriestraße 1, A-6971 Hard 

6. System zur Überprüfung der Leistung System 2+ 

7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm) Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle 
Zertifizierungsstelle/Prüflabor   

8. Notifizerte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung) - 

9. Erklärte Leistung Wasserdichtheit bestanden 

Brandverhalten E 

Brandverhalten außen BROOF(T1) <20° 

Scherwiderstand Fügenaht 800 N/50mm 

Wasserdampfdurchlasswiders. μ = 20.000 

Reissfestigkeit längs u quer >9 N/mm² 
 

Reissdehnung längs u quer >200 % 

Stoßart. Bel. starre Unterl. 
                   flexible Unterl.       

>800 -1000 mm 
>1000 -1250 mm 

Widerstand stat. Belastung >20 kg 

Falzverhalten bei tiefer Temp. <-25 °C 

10. Erklärung  Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 
1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung 
dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß 
Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß 
Nummer 5 
 
Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter 
 
 
Marius Amann, Geschäftsführer    Hard, 20.5.2016 
 

 

 



 

 

AMANN die DachMarke GmbH, Industriestraße 1, A-6971 Hard - +43 5574 79301, info@amann-dachmarke.at, www.amann-dachmarke.at 

Sucoflex M – PVC Dachabdichtungsbahn 

 

Leistungserklärung DoP 

1. Produkt-Typ Sucoflex M 

2. Typ, Charge, Serie siehe Produktetikett 

3. Verwendungszweck Dachabdichtungsbahn 
Flachdach mechanisch fixiert 

4. Name des Herstellers  - 

5. Kontakt Bevollmächtigter AMANN die DachMarke GmbH 
Industriestraße 1, A-6971 Hard 

6. System zur Überprüfung der Leistung System 2+ 

7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm) Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle 
Zertifizierungsstelle/Prüflabor   

8. Notifizerte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung) - 

9. Erklärte Leistung Wasserdichtheit bestanden 

Brandverhalten E 

Brandverhalten außen BROOF(T1) <20° 

Scherwiderstand Fügenaht 600 N/50mm 

Wasserdampfdurchlasswiders. μ = 20.000 

Reissfestigkeit längs u quer >900 N/mm² 
 

Reissdehnung längs u quer >15 % 

Stoßart. Bel. starre Unterl. 
                   flexible Unterl.       

>500 - 600 mm 
>800 - 900 mm 

Widerstand Hagel  starre Unt. 
                          flexible Unt. 

>33 m/s 
>48 m/s 

Falzverhalten bei tiefer Temp. <-25 °C 

10. Erklärung  Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 
1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung 
dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß 
Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß 
Nummer 5 
 
Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter 
 
 
Marius Amann, Geschäftsführer    Hard, 20.5.2016 
 

 

 



 

 

AMANN die DachMarke GmbH, Industriestraße 1, A-6971 Hard - +43 5574 79301, info@amann-dachmarke.at, www.amann-dachmarke.at 

Sucoflex S – PVC Schutzbahn 

 

Leistungserklärung DoP 

1. Produkt-Typ Sucoflex S 

2. Typ, Charge, Serie siehe Produktetikett 

3. Verwendungszweck Dachabdichtungsbahn 
Flachdach mechanisch fixiert 

4. Name des Herstellers  - 

5. Kontakt Bevollmächtigter AMANN die DachMarke GmbH 
Industriestraße 1, A-6971 Hard 

6. System zur Überprüfung der Leistung System  

7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm) Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle 
 

8. Notifizerte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung) - 

9. Erklärte Leistung Wasserdichtheit bestanden 

Brandverhalten E 

Scherwiderstand Fügenaht Abriss neben Naht 

Wasserdampfdurchlasswiders. μ = 18.000 

Reissfestigkeit längs u quer >8 N/mm² 
 

 

10. Erklärung  Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 
1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach 
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung 
dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß 
Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß 
Nummer 5 
 
Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter 
 
 
Marius Amann, Geschäftsführer    Hard, 20.5.2016 
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SICHERHEITSDATENBLATT
 

Stimmt mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II überein - Schweiz 

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Produktname oder Handelsname  : 

Verwendung des Stoffes/der 
Zubereitung 

:   Chemisches Produkt für Bau und Industrie

Firmenbezeichnung 

Der Stoff ist gemäß der EG-Richtlinie 67/548/EWG und ihrer Änderungen nicht als gefährlich eingestuft. 

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Chemische Familie/ Merkmale :   Lösungsmittelgemisch

Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Einatmen 

Verschlucken 

:

:

Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. 

Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch 
medizinisches Personal.  Atemwege offen halten.  Sofort einen Arzt hinzuziehen. 

Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.  Verschmutzte Kleidung und 
Schuhe ausziehen.  Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. 

Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren 
Augenlider anheben.  Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. 
Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen.  Einen Arzt verständigen. 

Keine besondere Behandlung.  Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder 
inhalieren größerer Mengen sofort Giftspezialisten kontaktieren. 

Hautkontakt :

Augenkontakt :

Hinweise für den Arzt :

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.
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4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

2. Mögliche Gefahren 

Hersteller/Händler : 

Strasse/Postfach : 

Postleitzahl und Stadt : 

Land : 

Telefonnr. : 

Fax-Nr. : 

E-Mail-Adresse der verant- : 
wortlichen Person für dieses SDB 

Notfall-Tel.Nr. : 
 

Sucoflex AG 

Speckstrasse 22 

8330 Pfäffikon ZH 

Schweiz 

+41584362300 

+41584362390 

EHS@sucoflex.ch 
 

 
Swiss Toxicological Information Center, CH-8028 Zurich 
Telefon + 41 44 251 51 51 

SUCOFIX-4400 

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens



Löschmittel 

Geeignet 

Ungeeignet 

Besondere 
Expositionsgefahren 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung 

:

:

:

Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. 

Keine bekannt. 

Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

: Keine spezifischen Daten.

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden. 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

: Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete 
Substanz nicht berühren oder betreten.  Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe 
Abschnitt 8). 

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie 
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die 
zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). 

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche 
vermeiden.  Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder 
folgendermaßen vorgehen.  Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel 
(z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den 
örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben (siehe 
Abschnitt 13). 

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten 
Entsorgungsbehälter geben. 

Umweltschutzmaßnahmen :

Grosse freigesetzte Menge :

Kleine freigesetzte Menge :

Handhabung : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).  Das Essen, Trinken und 
Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder 
verarbeitet wird, zu verbieten.  Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen 
sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. 
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.  Im Originalbehälter oder einem 
zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material 
gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. 
 

Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern.  Nur im Originalbehälter 
aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut 
belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen 
(vergleiche Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. 
Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, 
welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das 
Auslaufen zu verhindern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren.  Zur 
Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. 

Lagerung :

Verpackungsmaterialien 

Empfohlen :   Originalbehälter verwenden.
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7. Handhabung und Lagerung 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 



Expositionsgrenzwerte 

Empfohlene 
Überwachungsverfahren 

:   Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, ist möglicherweise 
eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische 
Überwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer 
Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von 
Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es ist auf die Europäische Norm EN 689 für 
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen 
und auf nationale Wegleitungen für Methoden zur Ermittlung gefährlicher Stoffe zu 
verweisen. 

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und 
Überwachung der 
Exposition am Arbeitsplatz 

:   Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.  Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit 
Expositionsgrenzwerten enthält, verwenden Sie Prozesskammern, örtliche 
Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter 
unterhalb empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte zu halten. 

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des 
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch 
gründlich Hände, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung 
kontaminierter Kleidung wählen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten 
Verwendung waschen. 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, 
undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen 
werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.  Empfohlen:  Handschuhe aus 
Butylkautschuk/Nitrilkautschuk. 

Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die 
einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber 
Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. 

Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf 
der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken 
ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.  Empfohlen: 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. 

Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um 
sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In 
einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den 
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte 
herabzusetzen. 

Atemschutz 

Handschutz 

:

:

Augenschutz :

Hautschutz :

Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition 

:

Allgemeine Angaben 

Aussehen 

Form 

Farbe 

Geruch 

:

:

:

Flüssigkeit. 

Weiß. 

Charakteristisch.

Wichtige Angaben zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

pH 

Siedepunkt 

Dichte 

Viskosität 

:

:

7 

100°C (212°F)

:   ~1.2 g/cm3
 

:   Dynamisch: 9000 mPa·s (9000 cP)
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

Name des Inhaltsstoffs Arbeitsplatz-Grenzwerte 

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt. 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung 

SUCOFIX-4400 13.04.2007  3/5 



Stabilität :   Das Produkt ist stabil.  Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler
Anwendung tritt keine gefährliche Polymerisation auf. 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

Zu vermeidende Stoffe 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Keine spezifischen Daten.

:

:

Keine spezifischen Daten. 

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden. 

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen 

Verschlucken 

Hautkontakt 

Augenkontakt 
 

Chronische Wirkungen 

:   Kann zu Reizungen führen.

:

:

:
 

:

Kann gastrointestinale Störungen verursachen. 

Kann Hautreizungen verursachen. 

Kann Augenreizungen verursachen. 

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 

Umweltauswirkungen : Verschüttetes und ausgelaufenes Produkt darf nicht  mit dem Erdreich und 
Oberflächengewässern in Kontakt kommen.  Nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. 
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes 
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.  Die Entsorgung dieses Produkts sowie 
seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der 
Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den 
Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen.  Vermeiden Sie die Verbreitung und 
das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, 
Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. 
 

Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzuführen. Verpackungen, die 
Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungsgemäß 
und schadlos zu entsorgen. 

Verpackung :

Internationale Transportvorschriften 
 

ADR 

Kein Gefahrgut. 

IMDG 

Not regulated. 

Marine pollutant 

IATA 

Not regulated. 

:   No. 
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14. Angaben zum Transport 

13. Hinweise zur Entsorgung 

12. Umweltspezifische Angaben 

11. Toxikologische Angaben 
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10. Stabilität und Reaktivität 



EU-Verordnungen 

Die Klassifizierung und Kennzeichnung wurden gemäß der EU-Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
(einschließlich Änderungen) festgelegt und berücksichtigen den Verwendungszweck des Produkts. 

Einstufung 

VOC-Gehalt (EU) 

Nationale Vorschriften 
 

VOC-Gehalt (CH) 

Wassergefährdungsklasse 

:   Dieses Produkt ist gemäss EU-Gesetzgebung nicht eingestuft. 

: VOC (w/w): 0%

:

:

VOC (w/w): 0%

1 Anhang Nr. 3

Historie 

Druckdatum 

Ausgabedatum 

Datum der letzten Ausgabe 

:

:

:

13.04.2007. 

11.04.2007. 

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Hinweis für den Leser 

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand zur Zeit der 
Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezüglich Gewährleistung gelten 
ausschliesslich die entsprechenden Technischen Merkblätter und die allgemeinen Verkaufsbedingungen. Vor

Verwendung und Verarbeitung Technisches Merkblatt konsultieren. 
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24.12.2008 

16. Sonstige Angaben 
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15. Angaben zu Rechtsvorschriften 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : SUCOCLEAN-C 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 

 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns noch keine vollständigen Informationen zu den identifizier-
ten Verwendungen vor. Bei Vorliegen der Daten werden diese in das Sicherheitsdatenblatt aufge-
nommen. 
 
 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : AMANN - die DachMarke GmbH 
Industriestr. 1 
A 6971 Hard 

Telefon : +43 (0) 5574 79301 
Email-Adresse : info@amann-dachmarke.at 
 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer 
 

: 
 

Vergiftungsinformationszentrale Notruf 
+43 1 406 4343 
http://www.goeg.at/de/VIZ 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Produktart : Gemisch 
 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Entzündbare Flüssigkeiten , Kategorie 2  H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Augenreizung , Kategorie 2  H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition , Kategorie 3, Zentralner-
vensystem  

 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.  

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

Leichtentzündlich   R11: Leichtentzündlich. 
 
Reizend   R36: Reizt die Augen. 
 
   R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benom-

menheit verursachen. 
 
   R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder 

rissiger Haut führen. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme :  

  

   

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-

ursachen. 
 

Ergänzende Gefahrenhin-
weise 

: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder 
rissiger Haut führen. 

 
Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flammen sowie anderen Zündquel-
lenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P233 Behälter dicht verschlossen halten. 
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ 

Dampf/ Aerosol vermeiden. 
Reaktion:  
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT 

(oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen/duschen. 

P312 Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. 

P370 + P378 Im Brandfall: Trockensand, Löschpulver 
oder alkoholbeständigen Schaum zum Lö-
schen verwenden. 

 
   
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
• 203-539-1 1-Methoxy-2-propanol 
 

Zusätzliche Kennzeichnung: 

Datenblatt für medizinisches Personal erhältlich unter der angegebenen Notfalladresse. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält nur Substanzen, die nicht persistent, bioakkumulierbar oder toxisch sind 
(PBT). 
Diese Mischung enthält nur Substanzen, die nicht hochpersistent oder hochbioakkumulierbar sind 
(vPvB). 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung 
CAS-Nr. 
EG-Nr. 

Registrierungsnummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Butanon 
78-93-3 
201-159-0 
01-2119457290-43-XXXX 
 

F; R11 
Xi; R36 
R66 
R67 
 

Flam. Liq.2; H225 
Eye Irrit.2; H319 
STOT SE3; H336 
 

>= 25 - < 50 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  
1-Methoxy-2-propanol 
107-98-2 
203-539-1 
01-2119457435-35-XXXX 
 

R10 
R67 
 

Flam. Liq.3; H226 
STOT SE3; H336 
 

>= 50 - <= 100 

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
Inhaltsstoffe gemäß EU-Detergentienverordnung EG 648/2004 
 
Enthält: (R)-p-Mentha-1,8-dien 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise :  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen. 
 

Nach Einatmen :  An die frische Luft bringen. 
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt :  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser 
spülen. 
Kontaktlinsen entfernen. 
Auge weit geöffnet halten beim Spülen. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrin-
ken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
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Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Übermäßiger Tränenfluss 
Hautrötung 
Gleichgewichtsstörungen 
Schwindel 
Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen. 
 

Risiken : reizende Wirkungen 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Symptomatische Behandlung. 
 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trocken-
löschmittel 

 
Ungeeignete Löschmittel :  Wasser 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen.  

 
Weitere Information :  Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-

setzen.  
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwenden-
de Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Alle Zündquellen entfernen. 
Ungeschützten Personen den Zugang verwehren. 
 
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Kon-
zentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief 
liegenden Bereichen ansammeln. 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
SUCOCLEAN-C 
 

 

Überarbeitet am 31.07.2014 
 

Druckdatum 10.03.2015  
 

5/14 
 

 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation 
gelangt. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem 
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen 
und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 

:  Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Ein Überschreiten 
der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) vermeiden 
(siehe Abschnitt 8). Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. Persönliche Schutzausrüstung 
siehe unter Abschnitt 8. Im Anwendungsbereich nicht essen, 
trinken oder rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische 
Aufladungen treffen. Behälter vorsichtig öffnen, da Inhalt unter 
Druck stehen kann. Vorsorge zur Vermeidung elektrostati-
scher Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe 
entzünden). Die allg. Hygienemaßnahmen im Umgang mit 
Chemikalien sind zu beachten.  

 
Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

:  Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Von Hitze, 
heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie ande-
ren Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vorsichts-
maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen 
treffen.  

 
Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaß-

nahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und 
trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei 
Arbeitsende Hände waschen.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lager-
räume und Behälter 

:  An einem kühlen Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorg-
fältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen 
zu verhindern. Gemäß örtlichen Vorschriften aufbewahren.  
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Sonstige Angaben :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung.  

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfügbar 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüs-
tungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten 

 
Inhaltsstoffe CAS-Nr. Wert Zu überwachen-

de Parameter * 
Grundlage * 

1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 TWA 100 ppm  
375 mg/m3 

2000/39/EC 

  STEL 150 ppm  
568 mg/m3 

2000/39/EC 

  TMW 50 ppm  
187 mg/m3 

AT OEL 

  KZW 50 ppm  
187 mg/m3 

AT OEL 

Butanon 78-93-3 TWA 200 ppm  
600 mg/m3 

2000/39/EC 

  STEL 300 ppm  
900 mg/m3 

2000/39/EC 

  TMW 100 ppm  
295 mg/m3 

AT OEL 

  KZW 200 ppm  
590 mg/m3 

AT OEL 

 
*Angaben in der Tabelle beinhalten die aktuellen Grenzwerte der EU und Österreich (Grenzwerte-
verordnung GKV ). 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz 
Augenspülflasche mit reinem Wasser 
 

 
Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen chemika-

lienbeständige Handschuhe (EN 374) getragen werden. Her-
stellerangaben sind zu beachten. 
Für kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschutz geeignet: 
Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (0,4 mm), 
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen. 
Bei permanentem Produktkontakt: 
Handschuhe aus Viton (0.4 mm) 
Durchdringungszeit >30 min. 
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Haut- und Körperschutz :  Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO 

20345, langärmlige Arbeitskleidung, lange Hose). Bei Misch- 
und Rührarbeiten wird zusätzlich eine Gummischürze und 
Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen. 
 

 
Atemschutz :  Die Auswahl von Atemschutzmasken (EN 14387) muss sich 

nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden 
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Ar-
beitsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jeweiligen Atem-
schutzmaske richten. 
Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) 
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm 
Für angemessene Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale 
Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
(EN 689 - Methoden zur Ermittlung inhalativer Expositionen) 
Dies gilt vor allem am Misch- bzw. Rührplatz. 
Falls dies nicht ausreichend ist, um die Konzentration unter 
dem Arbeitsplatzgrenzwert zu halten, ist für Atemschutz zu 
sorgen. 
 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation 
gelangt. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen : flüssig 

Farbe : verschiedene 
 

Geruch : charakteristisch 
 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
 

Flammpunkt :  -4 °C  
 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 
 

Untere Explosionsgrenze : 1 %(V) 
 

Obere Explosionsgrenze : 13,8 %(V) 
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 

: Keine Daten verfügbar 
 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
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Selbstentzündungstempera-
tur 

: Keine Daten verfügbar 
 

pH-Wert  : Keine Daten verfügbar 
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich / Ge-
frierpunkt 

: Keine Daten verfügbar 
 

Siedepunkt/Siedebereich : ca. 79 °C  
 

Dampfdruck : ca.105 hPa  
 

Dichte : ca.0,87 g/cm3 bei 20 °C  
 

Wasserlöslichkeit : Keine Daten verfügbar 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
 

Viskosität, kinematisch : > 20,5 mm2/s bei  40 °C  
 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 

: Keine Daten verfügbar 
 

9.2 Sonstige Angaben 
Keine Daten verfügbar 
 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Produkt ist chemisch stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen :  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 

   Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingun-
gen 

: Hitze, Flammen und Funken. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Keine Daten verfügbar 
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10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

 
Inhaltsstoffe: 

Butanon : 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte:  3.300 mg/kg 

 

Akute inhalative Toxizität :  LC50 Ratte: 36 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Kaninchen:  > 5.000 mg/kg 
 

1-Methoxy-2-propanol : 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte:  > 5.000 mg/kg 

 

Akute inhalative Toxizität :  LC50 : 7,5 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Kaninchen:  > 5.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt 

Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt 

Keine Daten verfügbar 
 

Keimzell-Mutagenität 

Produkt 

Mutagenität :  Keine Daten verfügbar 
 
 
 

Karzinogenität 
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Produkt 

Karzinogenität :  Keine Daten verfügbar 
 

Reproduktive Toxizität/Fertilität 

Reproduktionstoxizität :  Keine Daten verfügbar 
 

Keine Daten verfügbar 

Reproduktive Toxizität / Entwicklung / Teratogenität 

Teratogenität :  Keine Daten verfügbar 
 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Aspirationstoxizität 

Keine Daten verfügbar 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

 
Inhaltsstoffe: 

1-Methoxy-2-propanol : 

Toxizität gegenüber Fischen : LC50: > 100 mg/l, 96 h, Fisch 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 

: EC50: > 100 mg/l, 48 h, Daphnia (Wassserfloh) 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Das vorliegende Produkt enthält keine Tenside gemäß der Definition in der EU-
Detergenzienverordnung (EG/648/2004) 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 
 
 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
SUCOCLEAN-C 
 

 

Überarbeitet am 31.07.2014 
 

Druckdatum 10.03.2015  
 

11/14 
 

Produkt: 

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher entweder als persis-
tent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt :  Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder 
minimiert werden. 
Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände 
enthalten. 
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt 
werden. 
Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte 
über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsor-
gen. 
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und 
Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umwelt-
schutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie 
den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. 
Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freige-
setztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. 
 

Österreich - Abfallkatalog : 55370  
 

Europäischer Abfallkatalog :  07 07 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten 
und Mutterlaugen 
 

Verunreinigte Verpackungen :  ARA Lizenznummer: 1899 (gilt nur für die restentleerte Verpa-
ckung). Restentleerte Behälter sind einer Verwertung im Sinn 
der Verpackungsverordnung zurückzuführen. 
 

   15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 
 
 
 
 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
SUCOCLEAN-C 
 

 

Überarbeitet am 31.07.2014 
 

Druckdatum 10.03.2015  
 

12/14 
 

ADR  
14.1 UN-Nummer : 1993 
14.2 Bezeichnung des Gutes : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
  (1-Methoxy-2-propanol, Butanon) 
14.3 Klasse : 3  
14.4 Verpackungsgruppe : II 
Klassifizierungscode : F1 
Gefahrzettel : 3 
Tunnelbeschränkungscode : (D/E) 
14.5 Umweltgefährdend : nein 

 
IATA  
14.1 UN-Nummer : 1993 
14.2 Bezeichnung des Gutes : Flammable liquid, n.o.s. 
  (1-methoxy-2-propanol, butanone) 
14.3 Klasse : 3  
14.4 Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 3 
14.5 Umweltgefährdend : nein 

 
IMDG  
14.1 UN-Nummer : 1993 
14.2 Bezeichnung des Gutes : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 
  (1-methoxy-2-propanol, butanone) 
14.3 Klasse : 3  
14.4 Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 3 
EmS Nummer 1 : F-E  
EmS Nummer 2 : S-E  
14.5 Meeresschadstoff : nein 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Keine Daten verfügbar 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und ge-
mäß IBC-Code 

nicht anwendbar 
 
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien (1999/45/EG) 

Gefahrenpiktogramme :   

 

 

 

       

 

Leichtentzündlich Reizend    
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R-Sätze : R11 Leichtentzündlich. 
R36 Reizt die Augen. 
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder 

rissiger Haut führen. 
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benom-

menheit verursachen. 
 

 
Verbot/Beschränkung 
REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: nicht anwendbar 
 

REACH - Kandidatenliste der besonders besorgniserre-
genden Stoffe für die Zulassung (Artikel 59). 
 

: Keine der Komponenten ist gelistet 
(=> 0.1 %). 
 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: nicht anwendbar 
 

REACH Information:  Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind 
- von unseren Lieferanten vorregistriert oder registriert 
und/oder 
- von uns vorregistriert oder registriert und/oder 
- von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder 
- unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
gistrierpflicht ausgenommen. 

 
Gefahrklasse nach VbF : A I: Flammpunkt <21 °C; bei 15 °C nicht in jedem Verhältnis 

mit Wasser mischbar 
Besonders gefährlicher entzündbarer flüssiger Stoff 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend  

Gemäß VwVws vom 30.Juli 2005  
 

VOC-CH (VOCV) : 99,67 % 
 

VOC-EU (Lösemittel) : 99,67 % 
 

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

 
Dieses Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sind. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der R-Sätze 
R10 Entzündlich.  
R11 Leichtentzündlich.  
R36 Reizt die Augen.  
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
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Volltext der H-Sätze 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 
Volltext anderer Abkürzungen 

Eye Irrit. Augenreizung 
Flam. Liq. Entzündbare Flüssigkeiten 
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 

 
 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand 
zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezüglich Gewährleis-
tung gelten ausschließlich die entsprechenden Produktdatenblätter und die allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblätter beachten. 
 
 Änderungen gegenüber der letzten Ausgabe ! 
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